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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann und Fraktion (FDP) 

Risikovorsorge in der Landwirtschaft – steuerliche Risikoausgleichsrücklage ein-
führen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass land-
wirtschaftlichen Unternehmen, die nach § 13 Einkommensteuergesetz (EStG) Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft beziehen und nach § 4 Abs. 1 oder 3 EStG ihren Gewinn 
ermitteln und nicht bereits nach dem Forstschäden-Ausgleichsgesetz zur Rücklagenbil-
dung ermächtigt sind, die Bildung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage bis zur 
Höhe des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen vier Wirtschaftsjahre ermöglicht 
wird und zukünftig auf staatliche Soforthilfemaßnahmen verzichtet wird. 

 

 

Begründung: 

Die Landwirtschaft hängt wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor von Klima, Witterung 
und Wetter ab. Extreme Wetterlagen wie Spätfröste oder Hitze, Überschwemmungen, 
Sturm oder Hagel können landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb kürzester Zeit durch 
die Zerstörung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und die Verursachung von Ernteaus-
fällen erhebliche und langanhaltende Schäden zufügen. 

Eine Möglichkeit witterungsbedingte Einkommenseinbußen zu kompensieren, wird von 
Experten darin gesehen, für landwirtschaftliche Betriebe einen steuerlichen Anreiz zur 
Vorsorge durch eine Rücklagenbildung in Form einer sogenannten Risikoausgleichs-
rücklage zu schaffen. 

Die Agrarministerkonferenz hat sich in den letzten Jahren wiederholt für eine steuerliche 
Unterstützung des betrieblichen Risikomanagements für landwirtschaftliche Betriebe in 
Form einer Risikoausgleichsrücklage ausgesprochen. Eine steuerfreie Risikoaus-
gleichsrücklage wäre Hilfe zur Selbsthilfe und würde die Eigenverantwortlichkeit unse-
rer landwirtschaftlichen Betriebe stärken. 

Die jährliche Rücklagenbildung soll dabei max. 25 Prozent des durchschnittlichen Ge-
winns der vergangenen vier Jahre betragen dürfen, wobei die Rücklagenbildung im je-
weiligen Jahr nicht zu einer Überschreitung der in Summe max. zulässigen Rücklagen-
höhe führen darf (Gesamtbetrag muss kleiner als der Durchschnittsgewinn der vergan-
genen vier Jahre sein). Im Umkehrschluss soll eine Reduzierung der in Summe max. 
zulässigen Rücklagenhöhe durch eine niedrigere Gewinnbildung im entsprechenden 
Jahr nicht zu einer zwangsweisen Teilrücklagenauflösung im Folgejahr führen (für den 
Fall, dass die bereits angesparte Rücklagenhöhe dann die in Summe max. zulässige 
Rücklagenhöhe überschreitet). Die Rücklage selbst soll in liquider Form auf einem se-
paraten Bankkonto zu hinterlegen sein. Die Rücklagenauflösung soll zum Kauf von Be-
triebsmitteln, die im aktuellen oder darauffolgenden Wirtschaftsjahr verbraucht werden, 
ermöglicht werden. Die Rücklagenauflösung soll ertragswirksam erfolgen. Wird die 
Rücklage nicht für den vorgenannten Zweck aufgelöst, soll dies mittels einer Erhöhung 
des steuerlichen Gewinns um zusätzlich 50 Prozent der fälschlicherweise aufgelösten 
Rücklage sanktioniert werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt u.a. 
und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/1592 

Risikovorsorge in der Landwirtschaft - steuerliche Risikoausgleichsrücklage 
einführen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Helmut Kaltenhauser 
Mitberichterstatter: Gerald Pittner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen und der Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 24. Sitzung am 
9. Mai 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 21. Mai 2019 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag in 
seiner 9. Sitzung am 3. Juli 2019 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt, Alex-
ander Muthmann und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/1592, 18/2972 

Risikovorsorge in der Landwirtschaft – steuerliche Risikoausgleichsrücklage ein-
führen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 4)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 4)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen sowie der Abgeord-

nete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Abgeordnete Swo-

boda (fraktionslos) enthält sich. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Bevor ich Tagesordnungspunkt 19 aufrufe, gebe ich Ihnen bekannt, dass im Rahmen 

dieses Tagesordnungspunktes die noch offenen Ersten Lesungen aus der gestrigen 

Sitzung aufgerufen werden. Es sind dies die Ersten Lesungen zu den Gesetzentwür-

fen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Bayerisches Klimagesetz und der 

FDP-Fraktion zur Errichtung eines Richterwahlausschusses.
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